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Wer muss den Strom und Gaszähler ablesen

Einmal im Jahr muss Ihr Strom- oder Gaszähler abgelesen werden, damit Ihr Jahresverbrauch ermittelt werden kann. 
· Grundsätzlich ist dazu der Netzbetreiber verpflichtet, da er für die Ablesungen verantwortlich ist und Eigentümer des Zählers ist. 
d.h. den turnusmäßigen Ablesezeitpunkt bestimmt der Netzbetreiber.
· Bei einem Umzug muss der Abnehmer zum Stichtag den Zähler ablesen, ebenso bei einem Anbieterwechsel.
Wer muss ablesen
Entweder kommt jemand vom Netzbetreiber bei Ihnen vorbei und liest den Zähler ab oder der Netzbetreiber schickt Ihnen eine Ablesekarte zu und bittet Sie, ihm den von Ihnen abgelesenen Zählerstand mitzuteilen. Er kann auch den Abnehmer schriftlich oder telefonisch um Ablesung bitten oder er überträgt dieses dem zuständigen Energie-Versorgungs-Unternehmen EVU.
In jedem Fall muss der Zählerstand Ihrem Netzbetreiber übermittelt werden
Abrechnung
Liegt dem Netzbetreiber zum Abrechnungszeitpunkt kein abgelesener Zählerstand vor, so ist er berechtigt den Zählerstand anhand des bisherigen Verbrauchs zu errechnen.
Ihr Versorger wiederum ist verpflichtet alle 12 Monate eine Jahresrechnung über den Verbrauch zu schreiben. 


                                                   
